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Veranlasste Leistungen 

Krankschreibungen bei leichten Atemwegser-
krankungen können vorerst weiterhin nach te-
lefonischer Anamnese erfolgen 
Berlin, 20. April 2020 – Zur aktuellen Diskussion um die Verlängerung 
der Möglichkeit der telefonischen Bestätigung von Arbeitsunfähigkeit er-
klärte der unparteiische Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA), Prof. Josef Hecken, am Montag in Berlin: 

„Aufgrund der aus der Versorgungspraxis am Wochenende vorgetrage-
nen unterschiedlichen Einschätzungen zur Gefährdungslage für Patien-
tinnen und Patienten in den Arztpraxen wegen zum Teil noch fehlender 
Schutzausrüstungen wird sich der G-BA heute erneut mit der Frage der 
Möglichkeit der Bestätigung der Arbeitsunfähigkeit per Telefon ohne per-
sönliche Inaugenscheinnahme der Patientinnen und Patienten durch 
den Arzt beschäftigen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir bei die-
ser erneuten Beschlussfassung eine Verlängerung der Regelung bis 
zum 4. Mai 2020 mit der Modifikation beschließen, dass eine Arbeitsun-
fähigkeit aufgrund telefonischer Anamnese nur für die maximale Dauer 
von einer Woche bescheinigt werden und bei fortdauernder Erkrankung 
einmal verlängert werden kann.  

Die Entscheidung zur Nicht-Verlängerung wurde am vergangenen Frei-
tag nach Konsultation und in Kenntnis des für die Aufsicht zuständigen 
Bundesministeriums für Gesundheit getroffen.  

Aber: Alle Verantwortlichen müssen derzeit tagesaktuell und auf unsi-
cherer Erkenntnislage neu abwägen und entscheiden, wie eine schritt-
weise Herstellung des regulären Medizinbetriebes unter Wahrung des 
gebotenen Infektionsschutzes möglich ist. Denn es geht ja darum, Versi-
cherten und Patienten auch in der aktuellen Situation solide Diagnosen 
und umfassende Behandlungen aller Erkrankungen zu ermöglichen. 

Der G-BA wird nun voraussichtlich rückwirkend zum heutigen Tag eine 
Beschlussfassung zur Verlängerung der Ausnahmeregelung herbeifüh-
ren. Damit besteht vorerst weiterhin die Möglichkeit, dass eine Arbeits-
unfähigkeit auch nach einer telefonischen Befundaufnahme von der Ärz-
tin oder dem Arzt bescheinigt werden kann.  

Selbstverständlich gilt auch weiterhin – dies kann derzeit nicht oft genug 
betont werden –, dass Versicherte bei typischen COVID-19-Symptomen, 
nach Kontakt zu COVID-19-Patienten und bei unklaren Symptomen von 
Infektionen der oberen Atemwege vor dem Arztbesuch telefonisch Kon-
takt zur Praxis aufnehmen und das weitere Vorgehen besprechen. 

Vertragsärztinnen und Vertragsärzte können im Vorgriff auf diese Ent-
scheidung bis zum 4. Mai 2020 weiterhin aufgrund telefonischer Anam-
nese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen mit Gültigkeit für jeweils eine 
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Woche ausstellen. Rechtzeitig vor Auslaufen der voraussichtlich verlän-
gerten Ausnahmeregelung wird über eine mögliche erneute Verlänge-
rung entschieden.“ 

Hintergrund: Anamnese zur Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit 

In der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie (AU-RL) des G-BA ist festgelegt, 
welche Regeln für die Feststellung und Bescheinigung der Arbeitsunfä-
higkeit von Versicherten durch Vertragsärztinnen und Vertragsärzte so-
wie im Rahmen des Entlassmanagements aus dem Krankenhaus gel-
ten. Grundsätzlich gilt, dass die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und 
ihrer voraussichtlichen Dauer sowie die Ausstellung der Bescheinigung 
nur aufgrund einer ärztlichen Untersuchung erfolgen darf. 

Anlässlich der gegenwärtigen COVID-19-Pandemie hatte der G-BA mit 
Beschluss vom 20. März 2020 eine befristete Sonderregelung zur telefo-
nischen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit in § 4 Absatz 1 der AU-RL 
aufgenommen. Die Geltungsdauer der Sonderregelung wurde mit Be-
schluss vom 27. März 2020 bis zum 19. April 2020 verlängert und zu-
dem auf eine Krankschreibungsmöglichkeit von bis zu 14 Kalendertagen 
erweitert. Die Ausnahmeregelung wurde mit Beschluss vom 17. April 
2020 nicht verlängert. 

Sämtliche vom G-BA beschlossene Sonderregelungen sind unter folgen-
dem Link zu finden sein: www.g-ba.de/sonderregelungen-corona 

 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er be-
stimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an den Beratungen des  
G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die 
medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der 
Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmana-
gements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 
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